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1. Auftrag

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung am Tegernsee hat uns mit der Ermitt-
lung der Gebuhrensatze fir seine Entwasserungseinrichtung beauftragt. Das Gutach-
ten wurde von unserem Priifer Herbert Micheler erstellt.

Die wesentlichsten Kalkulationsgrundsatze und die Ergebnisse der Berechnungen
stellen wir nachfolgend kurz dar. Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf die
detaillierten Unterlagen, die wir der Verwaltung als Dateien im pdf-Format tberlassen
haben:

— Berechnung der kalkulatorischen Kosten, die in den Jahren 2021 bis 2027 auf die
Niederschlagswasserbeseitigung entfallen

— Berechnung der bereinigten kalkulatorischen Kosten fiir die Jahre 2021 bis 2027
— Ermittlung der Erl6se und Kosten der Jahre 2021 bis 2025

— Zusammenfassung der Nachkalkulation flr die Jahre 2021 bis 2025 fiir die
Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung der Grund-
sticke

— Ermittlung der Verzinsungsbetrage fir Uber-/Unterdeckungen fiir die Schmutz-
wasserbeseitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstlicke

— Ermittlung der voraussichtlichen Erlése und Kosten fir die Jahre 2026 bis 2027

— Gebulhrenbedarf fir die Jahre 2026 bis 2027 fur die Schmutzwasserbeseitigung
und die Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstuicke

— Ermittlung des Grundgebiihrenaufkommens
— Entwicklung der Abwassermengen
— Entwicklung der befestigten Grundstlicksflachen

— Berechnung der Gebihrensatze der Jahre 2026 bis 2027 fur die Schmutzwasserbe-
seitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstlicke

Die Anlagen zu diesem Gutachten wurden mit Hilfe der Office-Software MS-Excel er-
stellt; geringfligige Rundungsdifferenzen wurden aus Vereinfachungsgriinden nicht
bereinigt. Das fur unsere Berechnungen erforderliche Zahlenmaterial wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung ermittelt.
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Das Ergebnis unserer Berechnungen haben wir am 10.11.2025 mit dem ersten Blrger-
meister, Herrn Alfons Besel (Verbandsvorsitzender), Herrn Richard Kolbl (kaufmanni-
scher Leiter) und Herrn Markus Strohschneider (technischer Leiter) erdrtert sowie in
der Sitzung des Verbandsausschusses am 10.11.2025 und in der Sitzung der Ver-
bandsversammlung am 27.11.2025 vorgestellt.
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2. Technische Grundlagen

Der Zweckverband betreibt eine leitungsgebundene 6ffentliche Entwasserungsein-
richtung im Trennsystem fir die Gebiete der Gemeinden Bad Wiessee, Gmund,
Kreuth, Rottach-Egern und der Stadt Tegernsee. Diese besteht im Wesentlichen aus
der Klaranlage (derzeit 60.000 EW, Erweiterung beabsichtigt auf 70.000 EW) und Ka-
nalen mit 23 Pump- und Hebewerken. Das Kanalnetz hat insgesamt eine Lange von
rd. 261 km, davon rd. 222 km Schmutzwasserkanale und rd. 39 km Regenwasserka-
nale.
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3. Rechtliche Grundlagen

Der Zweckverband wendet derzeit folgendes Satzungsrecht an:

— Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung am Tegernsee
vom 08.04.2009 i.d.F. der Anderungssatzung vom 16.10.2020

— Satzung fur die offentliche Entwasserungsanlage des Zweckverbandes zur Abwas-
serbeseitigung am Tegernsee (Entwasserungssatzung - EWS) vom 16.11.2009

— Beitrags- und Geblhrensatzung zur Entwasserungssatzung des Zweckverbandes
zur Abwasserbeseitigung am Tegernsee (BGS-EWS) vom 16.11.2009 i.d.F. der
3. Anderungssatzung vom 08.11.2022

Zur EWS verweisen auf die Muster-EWS 2012 vom 06.03.2012, Az. IB1-1405.12-5,
AIIMBI Nr. 3/2012, S. 182 ff., und empfehlen dem Zweckverband, die EWS anzupassen
bzw. neu zu erlassen.

Erganzend weisen wir darauf hin, dass die Kostentragungspflicht in § 17 Abs. 2 Satz 1

EWS (Untersuchung des Abwassers auf Kosten des Grundstlickseigentiimers) unzulas-
sig ist (BayVGH, Urteil vom 03.11.2014, Az. 4 N 12.2074, FSt 147/2015; zur Anpassung
der EWS vgl. IMS vom 13.02.2015, Az. IB1-1405-4-1).

Die Beitragssatze sind in § 6 BGS-EWS festgesetzt auf:

—  pro m? Grundstiicksflache 0,41 EUR

— pro m? vorhandener Geschossflache 8,04 EUR

Flr Grundstlicke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird
der Grundstlicksflachenbeitrag nicht erhoben.

Nach § 9 Abs. 1 BGS-EWS ist der Aufwand fur die Herstellung, Anschaffung, Verbesse-
rung, Erneuerung, Veranderung und Beseitigung sowie fiir die Unterhaltung der
Grundstlicksanschlisse i.S. des § 3 EWS mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im
offentlichen StraBengrund liegenden Teile der Grundstlicksanschlisse entfallt, in der
jeweils tatsachlichen Hohe zu erstatten.

Die Schmutzwassergrundgebuhr (§ 11 BGS-EWS) wird nach der vorhandenen Ge-
schossflache berechnet und betragt pro Quadratmeter Geschossflache 0,45 EUR pro
Jahr.

Die Schmutzwassereinleitungsgebuhr (§ 12 BGS-EWS) betragt 1,37 EUR pro Kubikme-
ter Schmutzwasser.

Die Niederschlagswassergebiihr (§ 13 BGS-EWS) ist auf 0,33 EUR pro m? Giberbauter
und befestigter Flache pro Jahr festgesetzt.
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4. Ermittlung des Gebuhrenbedarfs

4.1 Kostendeckungsprinzip, Bemessung des Gebiihrenbedarfs, Vorkalkula-
tion

Fir die Entwasserungseinrichtung sollen kostendeckende, nach betriebswirtschaftli-
chen Grundsatzen bemessene Benutzungsgebuhren erhoben werden (Art. 8 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 KAG). Da Benutzungszwang besteht, soll das Gebiihrenauf-
kommen die Kosten nicht Gbersteigen (Art. 8 Abs. 2 Satz 2 KAG). Das Kostende-
ckungsprinzip ist primar kein Abrechnungsgrundsatz, sondern eine Veranschlagungs-
maxime (BayVGH, Urteil vom 06.06.1984, FSt 263/1984). Dabei handelt es sich um
einen ,Vorkalkulationsgrundsatz”, nach dem das voraussichtliche Gesamtgebtihren-
aufkommen die voraussichtlichen Kosten, jeweils einem bestimmten Zeitabschnitt
periodengerecht zugeordnet, nicht Gberschreiten darf (BayVGH, Beschluss vom
12.12.1986, GK 214/1987). Zu den ansatzfahigen Kosten gehdren insbesondere die
Betriebskosten im engeren Sinn (Personal- und Sachkosten), die Kosten der Verwal-
tung und Unterhaltung (z.B. Unterhalt der Klaranlage und Kanale) sowie angemes-
sene Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen fiir das Anlagekapital (vgl.
Art. 8 Abs. 3 Satz 1 KAG).

Gemal Art. 8 Abs. 6 Satz 1 KAG kénnen die Kosten flir einen mehrjahrigen (jedoch
hochstens vierjahrigen) Kalkulationszeitraum zusammengefasst werden. Fir die Kal-
kulation der Gebiihren wahlten wir im Einvernehmen mit der Verwaltung den Zeit-
raum 01.01.2026 bis 31.12.2027.

4.2 Kosten der StraBenentwasserung

Uber Benutzungsgebiihren kénnen nur die Kosten der Grundstiicksentwésserung,
nicht dagegen die Kosten der StraBenentwasserung abgedeckt werden (BVerwG,
Urteil vom 26.10.1977, Nr. VII C 4.76, KStZ 1978, 131, und FSt 134/1986).

Bei der Kalkulation der Benutzungsgebihren muss sich die Aufteilung der Kosten auf
die Grundstlicksentwasserung und die StraBenentwasserung im Rahmen der Gebih-
renkalkulation zwar nicht zwingend an den Grundsatzen orientieren, die das BVerwG
fur die Aufteilung der Kosten einer sowohl der StraBenentwasserung als auch der
Grundstlcksentwasserung dienenden Kanalisation im Hinblick auf § 128 Abs. 1 Nr. 2
BauGB entwickelt hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.06.1985, BayVBI 1986, 277; FSt 18
bis 20/1986). Dies schlieBt jedoch die Anwendung der fiir das Beitragsrecht entwi-
ckelten Grundsatze auch fiir die Gebuhrenkalkulation nicht aus.

Bei der Entwasserung im Trennverfahren - wie im Verbandsgebiet - ist eine Aufteilung
der Kosten fiir die Regenwasserkanale erforderlich, wenn Niederschlagswasser von
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den Grundstuicken und von den StraBen gemeinsam eingeleitet wird. Die kalkulatori-
schen Kosten der Regenwasserkanale kdnnen im Regelfall je zur Halfte der Grund-
stiicks- und der StraBenentwasserung zugerechnet werden, denn erfahrungsgemaf
verursacht die Herstellung einer gemeinsamen Regenwasserkanalisation (fiir Grund-
sticke und StraBen) nur etwa die Hélfte der Kosten fiir getrennte Regenwasserkanéle
(vgl. BVerwG, Urteil vom 09.12.1983, DVBI 1984, 194, GK 216/1984). Demzufolge ord-
neten wir die auf die Regenwasserkanale entfallenden kalkulatorischen Kosten - so-
weit diese Kandle auch der StraBenentwasserung dienen - zur Halfte der StraBenent-
wasserung zu.

Von den Schmutzwasserkandlen - sowie flir Regenwasserkanale, die nur fir die
Grundstlcksentwasserung hergestellt wurden - ist kein StraBenentwasserungsanteil
abzusetzen, weil diese Kanale ausschlieBlich der Grundstlicksentwasserung dienen.

Von den Kosten der Kldranlage wurde ebenfalls kein StraBenentwasserungsanteil ab-
gesetzt, weil durch das vorhandene Entwasserungssystem nur Abwasser aus den
Schmutzwasserkanalen in die Klaranlage gelangt.

Nahere Informationen zur Aufteilung der kalkulatorischen Kosten sowie der Betriebs-
und Unterhaltskosten kénnen den der Verwaltung tberlassenen Unterlagen entnom-
men werden.

4.3 Kalkulatorische Kosten

Wir berechneten die kalkulatorischen Abschreibungen linear aus dem von uns erstell-
ten und fortgefihrten Anlagenachweis.

Die von uns fortgefiihrten Anlagenachweise haben wir der Verwaltung als Datei im
MS-Excel-Format tberlassen. Da es sich hierbei nur um einen fiir unsere Berechnun-
gen hilfsweise erstellten Anlagenachweis handelt, empfehlen wir kiinftig dem Zweck-
verband einen Anlagenachweis Uber eine revisionssichere Anlagenbuchhaltung zu
fihren (8§ 76 KommHV-Kameralistik).

Den Herstellungsaufwand fir die kiinftigen Investitionen in den Jahren 2026 bis 2027
ermittelten wir aus der von der Verwaltung erstellten Investitionsplanung.

Der Zweckverband beabsichtigt derzeit nicht, auf Wiederbeschaffungszeitwerte abzu-
schreiben (vgl. Art. 8 Abs. 3 Satz 2 KAG).

Der StraBenentwasserungsanteil an den kalkulatorischen Kosten wurde nach den in
Abschnitt 4.2 dargestellten Grundsédtzen ermittelt und vorweg vom Geblhrenbedarf
abgesetzt.

Die kalkulatorischen Zinsen berechneten wir nach dem bisherigen Verfahren des
Zweckverbandes nach der Restbuchwertmethode (Verzinsung des mittleren Rest-
buchwertes des Anlagevermdgens mit dem vollen kalkulatorischen Zinssatz). Hierbei
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sind wir im Einvernehmen mit der Verwaltung fiir den gesamten Zeitraum (2021 bis
2027) von einem kalkulatorischen Zinssatz von 3,0 % ausgegangen.

Entsprechend Art. 8 Abs. 3 Satze 2 und 3 KAG setzten wir Abschreibungen sowie kal-
kulatorische Zinsen aus dem beitrags- und zuwendungsfinanzierten Kapitalanteil im
Rahmen der Gebuhrenkalkulation nicht an. Der Zweckverband beabsichtigt nicht, Ab-
schreibungen auf zuwendungsfinanzierte Anschaffungs- und Herstellungskosten in
die Gebuhren einzukalkulieren (vgl. Art. 8 Abs. 3 Satz 2 und 4 KAG).

4.4 Kosten fiir Betrieb und Unterhaltung der Entwasserungseinrichtung

Die im Kalkulationszeitraum voraussichtlich entstehenden Kosten fiir den Betrieb und
den Unterhalt der Entwasserungseinrichtung ermittelten wir aus dem vorliegenden
Entwurf des Haushaltsplanes fiir die Jahre 2026 und 2027 und unter Bericksichtigung
der der noch zu erstellenden Anlagenteile.

Von den auf die Entwasserungseinrichtung entfallenden Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten berlcksichtigten wir jeweils Anteile fur die StraBenentwasserung, d.h. wir kiirz-
ten den Gebihrenbedarf vorweg um diese Kosten. Einzelheiten ergeben sich aus den
der Verwaltung uberlassenen Unterlagen.

4.5 Kosteniiber- und -unterdeckungen aus Vorjahren

Nach Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG sind Kostenlberdeckungen, die sich am Ende des Be-
messungszeitraums ergeben, innerhalb des folgenden Bemessungszeitraums auszu-
gleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Ausgehend von den kameralen Ergebnissen des Einzelplans 7 des Zeitraums
01.01.2021 bis 31.12.2025 ermittelten wir die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse (vgl.
Anlage 1). Fiir die Jahre 2021 und 2022 sind hierbei nur die Differenzen der vorlaufi-
gen bzw. voraussichtlichen Ergebnisse zu den endgliltigen Ergebnissen eingeflossen.
Die Ergebnisse sind fiur das Jahr 2025 nur voraussichtlich; diese sind im Rahmen der
nachsten Geblhrenbedarfsberechnung noch endgliltig zu ermitteln. Eine Differenz
zwischen voraussichtlichem und tatsachlichem Ergebnis flie3t systemimmanent in die
Kalkulation ab 2028 ein.

Fir die Jahre 2021 bis 2025 ergeben sich bei der Schmutzwasserbeseitigung Uberde-
ckungen in Hohe von insgesamt rd. 228 TEUR und bei der Niederschlagswasserbesei-
tigung Unterdeckungen von rd. 148 TEUR. Die ermittelten Uber- bzw. Unterdeckun-
gen stellten wir in den neuen Kalkulationszeitraum ein, verzinsten sie weiter (vgl.
BayVGH, Urteil vom 20.10.1997, Az. 4 N 95.3631, FSt 232/1998) und glichen sie bis zu
dessen Ende rechnerisch aus (siehe Anlage 2).

Bei der Schmutzwasserbeseitigung konnten die bestehenden Uberdeckungen aus
dem vorhergehenden Bemessungszeitraum von rd. 1,5 Mio. EUR trotz steigender
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Kosten weitestgehend ausgeglichen werden. Die Unterdeckungen bei der Nieder-
schlagswasserbeseitigung sind auf hohere Betriebs- und Unterhaltskosten bei den
Regenwasserkanalen zurtickzufihren. Einzelheiten zu den Betriebsabrechnungen er-
geben sich aus den der Verwaltung iberlassenen Unterlagen.

4.6 Gebiihrenbedarf und GebiihrenmaBstabe

Die ansatzfahigen Kosten (Gebiihrenbedarf) sind in der Anlage 3 zusammengestellt;
sie wurden von uns auf die Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswasser-
beseitigung der Grundstlicke aufgeteilt. Naheres hierzu kann den der Verwaltung
Uberlassenen Unterlagen entnommen werden.

4.6.1 Grundgebiihren

Die Grundgebuhr bemisst sich nach der Geschossflache der vorhandenen Gebaude
(Art. 8 Abs. 2 Satz 3 KAG; vgl. Nitsche/Baumann/Muhlfeld, Satzungen zur Abwasser-
beseitigung, Erl. 20.091/5; GK 239/1982 Nr. 5). Trotz der angesetzten Grundgebihren
findet in der Gberwiegenden Mehrzahl der Falle noch eine angemessene Abrechnung
nach der tatsachlichen Benutzung statt (vgl. Art. 8 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 KAG), so
dass sich die Benutzungsgebuhr (Grundgebihr einschlieBlich Einleitungsgebuihr) ins-
gesamt am Ausmal3 der tatsachlichen Inanspruchnahme orientiert. Der Anteil des
Grundgebuhrenaufkommens am Gebihrenbedarf fiir die Schmutzwasserbeseitigung
betragt rd. 39 %. Die Berechnung des Grundgebiihrenaufkommens stellten wir in der
Anlage 4 dar. Im Einvernehmen mit der Verwaltung sind wir bei der Berechnung der
Gebiihrensitze von einer Erhéhung der bisherigen Grundgebiihr je m? Geschossfla-
che von 0,45 EUR auf 0,60 EUR ausgegangen.

4.6.2 Einleitungsmengen und befestigte Grundstiicksflachen
Die erwarteten Einleitungsmengen und befestigten Grundstticksflachen wurden im
Einvernehmen mit der Verwaltung geschatzt. Die fiir die Berechnung der Einleitungs-

gebuhren im Kalkulationszeitraum zugrunde gelegten Abwassermengen und befes-
tigten Grundstiicksflachen sind aus der Anlage 5 ersichtlich.

4.6.3 Gebiihrenbedarf und Gebiihrensatze

Die Ermittlungen des Gebuhrenbedarfs und der Geblhrensatze sind aus den Anla-
gen 3 und 5 ersichtlich.
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Nach unseren Berechnungen ergeben sich bei einer Erhohung der Grundgebiihr
auf 0,60 EUR je m? Geschossfliche folgende Geblihrensatze:

Jahr Schmutzwasser- Niederschlagswasser-
gebiihr je m ® in EUR gebiihr je m? in EUR

2026 1,75 0,70

2027 2,10 0,74

Gewichtetes Mittel 1,93 0,72
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5. Schlussbemerkung

Die Gebihrenerhéhung ist im Wesentlichen auf weiter steigende kalkulatorische Kos-
ten (Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals) aufgrund der bereits laufen-
den und geplanten Investitionen sowie der deutlich gestiegenen und weiter steigen-
den Personal-, Betriebs- und Unterhaltskosten zurlickzufiihren. Bei der Nieder-
schlagswasserbeseitigung sind neben dem erhéhten Unterhaltsaufwand auch die
Kosten fiir die Durchflihrung der notwendigen Wasserrechtsverfahren zur Einleitung
von Niederschlagswasser und der Ausgleich der bestehenden Unterdeckungen fiir die
Gebuhrenerhéhung ausschlaggebend.

Unsere Berechnungen beruhen auf Zahlenmaterial sowie auf Auskiinften der Verwal-
tung. Die Prognosen tber die Entwicklung der Kosten und gebihrenpflichtigen Leis-
tungen erhalten die bei Vorschaurechnungen tblichen Unwagbarkeiten.

Wir empfehlen dem Zweckverband die Abwassergebiihren zum 01.01.2026 anzupas-
sen und unser Gutachten einschlieBlich der Anlagen der Beschlussfassung uber die
Festsetzung der Gebihrensatze beizufligen.

Vor Ablauf des Kalkulationszeitraums zum 31.12.2027 waren die Abwassergebihren
neu zu berechnen und bei der Nachkalkulation noch die tatsachlichen Ergebnisse des
Jahres 2025 zu berticksichtigen.

G 69025 12



PV

Bayerischer
Kommunaler
Prifungsverband

Minchen, 09.12.2025

Bayerischer Kommunaler Prifungsverband Bestatigt:
Digital

SC h éfe r unterschrieben

von Schéfer

. Monika
M onl ka Datumn: 2025.12.10

gez. 06:57:14 +01'00"
Marc Holland Schafer

G 69025 3



	1. Auftrag
	2. Technische Grundlagen
	3. Rechtliche Grundlagen
	4. Ermittlung des Gebührenbedarfs
	4.1 Kostendeckungsprinzip, Bemessung des Gebührenbedarfs, Vorkalkulation
	4.2 Kosten der Straßenentwässerung
	4.3 Kalkulatorische Kosten
	4.4 Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung
	4.5 Kostenüber- und -unterdeckungen aus Vorjahren
	4.6 Gebührenbedarf und Gebührenmaßstäbe
	4.6.1 Grundgebühren
	4.6.2 Einleitungsmengen und befestigte Grundstücksflächen
	4.6.3 Gebührenbedarf und Gebührensätze


	5. Schlussbemerkung

		2025-12-10T06:57:14+0100
	Schäfer Monika




